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Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der fachlichen Bewertung wurde festgestellt, dass die meisten technischen 

Richtlinien entfallen können, weil die entsprechenden Fähigkeiten inzwischen genormt 

wurden. Aufgrund dieses Ergebnisses informiere ich sie nachfolgend zu folgenden 

kurzfristigen Änderungen: 

Hiermit nehme ich sämtliche technischen Richtlinien mit Ausnahme der 

• TR4 „Gerätewagen Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst“, 

• TR 5 „Mehrzwecktransportfahrzeug“ sowie 

• TR 12 „Gerätewagen Tragkraftspritze“ 

zurück. 

Darüber hinaus wurde die TR 5 „Mehrzwecktransportfahrzeug“ überarbeitet. In diesem 

Zusammenhang sind die bisherigen Fahrzeugtypen MZF 2 und MZF 3 entfallen, da die 

entsprechenden Anforderungen inzwischen durch die DIN für Gerätewagen Logistik 1 

(GW-L 1) und Gerätewagen Logistik 2 (GW-L 2) abgedeckt werden. 

Ferner ist vorgesehen, die TR 4 sowie die TR 12 ebenfalls zu überarbeiten. 

Ich bitte Sie, diese Änderungen in Ihrem Zuständigkeitsbereich zu berücksichtigen und 

bei künftigen Planungen und Beschaffungsvorhaben entsprechend zu beachten. Über 
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die weiteren Überarbeitungsschritte sowie die Veröffentlichung der angepassten 

Richtlinien werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

René Schubert 

Präsident 
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Anlage: 

Überarbeitete technische Richtlinie 5 „MZF“ 
 


